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An der Plenartagung am 30./31. Oktober 2019 nahmen Michel Barnier, Chefunterhändler für die Vorbereitung und Durchführung der Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich im Rahmen von Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union, André Wilkens, Direktor der Europäischen Kulturstiftung, Pier Luigi Sacco, Berater von Tibor Navracsics, für Bildung, Kultur, Jugend und Sport zuständiges Mitglied der Kommission, Airan Berg, Kulturmanager und Theaterregisseur, und Elke Kaschl Mohni, Leiterin des Goethe-Instituts in Brüssel, teil.

Folgende Stellungnahmen wurden auf der Plenartagung verabschiedet:

1. [bookmark: _Toc25840073]BINNENMARKT, PRODUKTION, VERBRAUCH

· Blockchain und Binnenmarkt

Berichterstatterin: 	Ariane Rodert (Gruppe Vielfalt Europa – SE)
Mitberichterstatter: 	Gonçalo Lobo Xavier (Gruppe Arbeitgeber – PT)

Referenzdokument:	Initiativstellungnahme
EESC-2019-02261-00-00-AC

Kernaussagen

Der EWSA:

· fordert die Europäische Kommission auf, in einer umfassenden, auf die Nachhaltigkeitsziele ausgerichteten Blockchain-Initiative einen gemeinsamen Ansatz und einen gemeinsamen Zukunftsentwurf der EU zu formulieren. Diese Initiative sollte durch einen Aktionsplan ergänzt werden, der zum Ziel hat, Europa zur weltweiten Referenz für Blockchain zu machen;

· fordert die Schaffung einer EU-Plattform für BC-Interessenträger, auf der Vertreter der EU‑Institutionen, auch des EWSA und des AdR, der Industrie, der Verbraucher, der Mitgliedstaaten und der Wissenschaft zusammenkommen. Eine solche Plattform könnte einen Raum für gemeinsames Lernen und den Aufbau von Kapazitäten bieten, ein Netz der Netze aufbauen und den Austausch bewährter Verfahren fördern;

· kann eine aktive Rolle bei der Bereitstellung einer solchen „Plattform“ übernehmen und für Transparenz, Inklusivität, kollaborative Zusammenarbeit und die Beteiligung der organisierten Zivilgesellschaft sorgen.

Ansprechpartnerin:	Alice Tetu
(Tel.: 00 32 2 546 82 86 – E-Mail: Alice.Tetu@eesc.europa.eu)

· Eine auf den Menschen ausgerichtete künstliche Intelligenz

Berichterstatterin: 	Franca Salis-Madinier (Gruppe Arbeitnehmer – FR)

Referenzdokumente:	COM(2019) 168 final
EESC-2019-01830-00-00-AC

Kernaussagen

Der EWSA:

· bekräftigt das Erfordernis, die Arbeitnehmer bei der Einführung von KI-Systemen, die zu Veränderungen der Arbeitsorganisation, -überwachung und -kontrolle führen können, zu konsultieren und zu unterrichten;

· plädiert für die Entwicklung eines robusten Zertifizierungssystems auf der Grundlage von Testverfahren, mit denen die Unternehmen die Zuverlässigkeit und Sicherheit ihrer KI‑Systeme feststellen können;

· schlägt vor, ein „europäisches Zertifikat vertrauenswürdiger KI-Unternehmen“ zu entwickeln, das unter anderem auf der von der hochrangigen Expertengruppe für KI vorgeschlagenen Bewertungsliste beruht;

· empfiehlt die Festlegung klarer Regeln, laut denen die Haftung im Fall eines Verstoßes bei den entsprechenden Rechtspersönlichkeiten – natürlichen oder juristischen Personen – liegt;

· ersucht außerdem die Kommission, die Datenschutz-Grundverordnung und die damit verbundenen Regelungen im Lichte der technischen Entwicklungen regelmäßig zu überarbeiten.

Ansprechpartnerin:	Alice Tetu
(Tel.: 00 32 2 546 82 86 – E-Mail: Alice.Tetu@eesc.europa.eu)

· Strategische Agenda 2021-2027/EIT

Hauptberichterstatter: 	Antonello Pezzini (Gruppe Arbeitgeber – IT)

Referenzdokumente:	COM(2019) 330 final – 2019/0152 COD
COM(2019) 331 final – 2019/0151 COD
EESC-2019-04496-00-00-AC

Kernaussagen

Der EWSA unterstützt voll und ganz die Synergien zwischen dem Europäischen Innovations- und Technologieinstitut und dem Programm „Horizont Europa“, die in Form einer Straffung der Bereiche Forschung und Innovation erreicht werden sollen.

Nach Auffassung des EWSA sollte das Europäische Innovations- und Technologieinstitut:

· einer der wichtigsten Motoren für zielgerichtete Innovation sein, um gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen;

· auf nationaler und regionaler Ebene eine wichtigere Rolle in der Innovationslandschaft der EU spielen;

· seinen einzigartigen Mehrwert als europaweit führender Bildungsanbieter mit hochwertigem Fachwissen im Bereich des Erwerbs unternehmerischer Fähigkeiten zur Geltung bringen und dabei neue Unterrichts- und Lernmethoden ermitteln und erproben;

· mit den Wissens- und Innovationsgemeinschaften neue Methoden zur Nutzung und Förderung des unmittelbaren Umfelds erproben und dabei insbesondere auf territoriale Zentren zurückgreifen, die regionalen und lokalen Akteuren als Zugangspunkt zu den Plattformen für weltweite Innovation dienen sollten;

· gemeinsam mit den Wissens- und Innovationsgemeinschaften jeweils eigene Strategien für die Unternehmens- und Entwicklungsfinanzierung ausarbeiten, um die Konsolidierung innovativer Unternehmen zu unterstützen;

· die geografische Streuung der Wissens- und Innovationsgemeinschaften besser dem geopolitischen Gleichgewicht anpassen und für eine bessere Flächendeckung in der EU sorgen.

Hinsichtlich des vorgeschlagenen Beschlusses über die Strategische Innovationsagenda 2021-2027 ist der EWSA der Auffassung, dass ganzheitlich vorgegangen und alle Partnerschaftsformen berücksichtigt werden sollten, um das ganze Spektrum dessen, was im Rahmen der Partnerschaften getan wird, abzudecken und um die politischen Ziele zu erreichen.

Ansprechpartner:	Luis Lobo
[bookmark: _Toc2173204](Tel.: 00 32 2 546 97 17 – E-Mail: Luis.Lobo@eesc.europa.eu)

2. [bookmark: _Toc25840074]WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION, WIRTSCHAFTLICHER UND SOZIALER ZUSAMMENHALT

· Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuer für Verteidigungsanstrengungen

Berichterstatter:		Benjamin Rizzo (Gruppe Vielfalt Europa – MT)

Referenzdokumente:  	COM(2019) 192 final – 2019/0096 CNS
EESC-2019-02530-00-00-AC

Kernaussagen

Der EWSA:

· anerkennt das Ziel der Europäischen Kommission, die mehrwertsteuerliche Gleichbehandlung der Streitkräfte der Mitgliedstaaten, die innerhalb der Union zusammenarbeiten, mit den in der EU stationierten NATO-Streitkräften zu gewährleisten, die bereits von der Mehrwertsteuer befreit sind;

· nimmt zur Kenntnis, dass die beiden im Kommissionsvorschlag genannten Bedingungen für die Befreiung von der Mehrwertsteuer darin bestehen, dass die Streitkräfte außerhalb ihres eigenen Mitgliedstaats eingesetzt werden und sich an einer gemeinsamen europäischen Verteidigungsanstrengung beteiligen;

· akzeptiert, dass einige Bereiche von der neuen Steuerbefreiung nicht erfasst werden. Diese Bereiche betreffen insbesondere Sicherheitszwecke, humanitäre Aufgaben sowie Fälle, in denen die Solidaritätsklausel geltend gemacht wird. Folglich beschränkt sich die Mehrwertsteuerbefreiung insgesamt auf Militäroperationen im engeren Sinne;

· schlägt vor, dass die nationalen Steuerbehörden ein gemeinsames System zur Umsetzung der neuen Steuerbefreiungen nutzen sollten;

· empfiehlt der Kommission, über ihre MwSt.-Kontrollgruppe ein spezielles System einzurichten, in das die von den Lieferanten an die Streitkräfte ausgestellten Rechnungen ohne Mehrwertsteuer eingegeben werden müssen, um die im Kommissionsvorschlag vorgesehene Steuerbefreiung geltend machen zu können.

Ansprechpartner:	Jüri Soosaar
(Tel.: 00 32 2 546 96 28 – E-Mail: Juri.Soosaar@eesc.europa.eu)

· Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets 2019

Berichterstatter:		Petr Zahradník (Gruppe Arbeitgeber – CZ)

Referenzdokumente:	COM(2018) 759 final
EESC-2019-02839-00-01-AC

Kernaussagen

Der EWSA:

· stellt mit Genugtuung fest, dass sich die Volkswirtschaften der EU und des Euro-Währungsgebiets in den letzten Jahren positiv entwickelt haben, weist allerdings darauf hin, dass sie derzeit stärker als gewöhnlich externen Risiken ausgesetzt sind;

· ist davon überzeugt, dass die expansive Geldpolitik der EZB mit einem positiven fiskalpolitischen Kurs im Euroraum einhergeht, wobei die Haushaltsdisziplin einzuhalten ist;

· nimmt die aktuelle Wachstumsrate bei den Investitionen in der EU und im Euroraum zur Kenntnis, ist jedoch der Auffassung, dass mehr Mittel in öffentliche und private Investitionen fließen müssen, insbesondere angesichts des höheren Investitionsniveaus in China und den USA;

· begrüßt den Vorschlag, ein Haushaltsinstrument für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit einzuführen und es eng mit dem Reformhilfeprogramm zu verknüpfen;

· erwartet vom Haushaltsinstrument für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit und dem Reformhilfeprogramm eine erhebliche Unterstützung für Reformen und Investitionen sowohl im Euro-Währungsgebiet, als auch in den Mitgliedstaaten, die dem Euroraum nicht angehören;

· ist jedoch der Auffassung, dass der Vorschlag für den Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 möglicherweise nicht ausreichen wird, um diese Programme erfolgreich umzusetzen, und bekräftigt seine Forderung, die zu diesem Zweck zur Verfügung stehenden Mittel aufzustocken;

· unterstützt und würdigt, dass Investitionsförderung, Strukturreformen und eine verantwortungsbewusste und umsichtige Fiskalpolitik in einem Gleichgewicht und in Wechselwirkung stehen;

· unterstreicht die entscheidende Bedeutung privater Investitionen und bringt seine Besorgnis über die Verzögerungen und Hindernisse bei der Vollendung der Bankenunion und die Kapitalmarktunion zum Ausdruck, die dazu beitragen können, das Investitionswachstum durch effizientere und flexiblere Kapitalströme zu beschleunigen;

· ist der Ansicht, dass die Prioritäten der europäischen Wirtschaft jetzt stärker auf die Ankurbelung der Binnennachfrage ausgerichtet sein sollten und dass die sehr positive Außenhandelsbilanz der EU für Waren und Dienstleistungen gleichmäßiger auf mehr Mitgliedstaaten verteilt werden sollte;

· unterstützt nachdrücklich weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Funktionalität und Homogenität des Binnenmarktes und nimmt das Problem des Arbeitskräftemangels und das Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage mit Besorgnis zur Kenntnis.

Ansprechpartner:	Alexander Alexandrov
(Tel.: 00 32 2 546 98 05 - E-Mail: Alexander.Alexandrov@eesc.europa.eu)

· Jahreswachstumsbericht 2019

Berichterstatterin:	Anne Demelenne (Gruppe Arbeitnehmer – BE)

Referenzdokumente:	COM(2019) 770 final
EESC-2019-02909-00-01-AC

Kernaussagen

Der EWSA:

· ist der Ansicht, dass weiterhin öffentliche und private Investitionen sowie Ausgaben für Bildung und Ausbildung (beginnend mit der frühkindlichen Erziehung) getätigt werden müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu verbessern. Der Schwerpunkt der länderspezifischen Empfehlungen liegt in diesem Jahr erfreulicherweise auf Investitionen. Besondere Aufmerksamkeit muss den Investitionen in Produktionsanlagen und in die soziale Infrastruktur gelten, um dem nachhaltigen Wachstum Vorrang einzuräumen, sowie den Maßnahmen zur Umsetzung der Säule sozialer Rechte;

· ist der Meinung, dass die Mitgliedstaaten ihre Strukturreformanstrengungen verstärken müssen. Aus Gründen der wirtschaftlichen und politischen Stabilität in der Europäischen Union und im Euro-Währungsgebiet muss – insbesondere in Bezug auf Mitgliedstaaten mit Leistungsbilanzüberschüssen – dafür Sorge getragen werden, dass die Mitgliedstaaten das Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten besser einhalten;

· hält fest, dass die derzeit sehr niedrigen Zinssätze zur Freisetzung von Mitteln in den nationalen Haushalten geführt haben. Die Mitgliedstaaten sollten diese Mittel zur Aufstockung ihrer materiellen, digitalen und ökologischen Investitionen sowie ihrer Ausgaben für Ausbildung und Entwicklung von Kompetenzen und Qualifikationen nutzen;

· begrüßt das stärkere Gewicht der europäischen Säule sozialer Rechte und das sozialpolitische Scoreboard. Der EWSA hält die Kommission dazu an, diesen Ansatz in den nächsten Zyklen des Europäischen Semesters weiterzuverfolgen und auszubauen,

· betont, dass der Klimawandel im vergangenen Jahr zu einem zentralen Thema geworden ist und im Europäischen Semester stärker zum Ausdruck kommen sollte. Die Empfehlungen für den nächsten Zyklus sollten mehr länderspezifische Empfehlungen – zumindest eines pro Mitgliedstaat – zur Bekämpfung der existenziellen Bedrohung durch den Klimawandel enthalten;

· vertritt die Auffassung, dass es steuerlicher Anreize für produktive Investitionen und Ausgaben in die Realwirtschaft bedarf. Steuereinnahmen sollten auf andere Quellen als Arbeit und nachhaltigen Verbrauch verlagert werden;

· ist sich bewusst, dass die Finanzialisierung bestimmter Teile der europäischen Wirtschaft die Unternehmen und ihre Arbeitnehmer übermäßig belastet hat und fordert die Kommission auf‚ die Möglichkeit der Nutzung des Europäischen Semesters zu prüfen, um das Prinzip der Wertschöpfung für alle Partner (Stakeholder Value) anstelle nur der Wertsteigerung nur für die Anteilseigner (Shareholder Value) zu fördern;

· empfiehlt die Einführung von Mindeststandards bezüglich der Konsultation der nationalen Sozialpartner durch einzelstaatliche Regierungsstellen in den verschiedenen Phasen des Europäischen Semesters.

Ansprechpartnerin:	Susanne Johansson
(Tel.: 00 32 2 546 84 77 – E-Mail: Susanne.Johansson@eesc.europa.eu)

· Länderbesuche im Rahmen des Europäischen Semesters 2018/2019

Berichterstatterin:	Reine-Claude Mader (Gruppe Vielfalt Europa – FR)

Referenzdokument:  	Informationsbericht
EESC-2019-03722-00-02-RI

Kernaussagen

Im Jahr 2018 beschloss der EWSA, das Verfahren des Europäischen Semesters bekannt zu machen, die Beteiligung der Zivilgesellschaft an diesem Verfahren zu stärken und sie zum Inhalt der länderspezifischen Empfehlungen der Europäischen Kommission zu konsultieren, die jedes Jahr im Mai/Juni veröffentlicht werden.

Mit der Initiative, dank der Kontakte seiner Mitglieder in mehreren Ländern Konsultationen in Form von Rundtischgesprächen zu führen, ist es dem EWSA gelungen, dem Europäischen Semester eine neue Perspektive zu verleihen.

Hierbei hatte der EWSA ein dreifaches Ziel: einen Beitrag der Zivilgesellschaft zur Durchführung des Europäischen Semesters zu liefern, das Wissen der Zivilgesellschaft über dieses Verfahren zu verbessern und zur Verbreitung der vom Rat beschlossenen länderspezifischen Empfehlungen beizutragen, um entsprechende Folgemaßnahmen zu ermöglichen. In den Jahren 2018 und 2019 wurden 12 Besuche dieser Art organisiert.

Die Konsultation hat sich als konstruktiv und nützlich erwiesen, da der EWSA dadurch mit allen zivilgesellschaftlichen Gruppen der besuchten Länder direkt in Kontakt treten konnte. Zudem hat sie gezeigt, dass seitens der Zivilgesellschaft ein hoher Informationsbedarf besteht.

Angesichts des Erfolgs der Initiative und des Interesses der Teilnehmer, insbesondere der weit von den Entscheidungszentren entfernten NGO, empfiehlt der EWSA, den Dialog fortzusetzen, um das Verfahren des Europäischen Semesters bekannt zu machen und eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Die Länderbesuche werden daher 2020 fortgeführt.

Der EWSA schlägt außerdem vor, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten alljährlich einen Tag des Europäischen Semesters zu veranstalten, um den Dialog weiterzuführen.

Der EWSA plädiert darüber hinaus dafür, in allen Mitgliedstaaten und auf Unionsebene eine jährliche und langfristige Konsultation der Zivilgesellschaft unter seiner Federführung durchzuführen, damit er seine Rolle als Vertreter der Zivilgesellschaft wahrnehmen kann.

Ansprechpartner:	Jakob Andersen
(Tel.: 00 32 2 546 92 58 – E-Mail: Jakob.Andersen@eesc.europa.eu)


3. [bookmark: _Toc25840075]BESCHÄFTIGUNG, SOZIALFRAGEN, UNIONSBÜRGERSCHAFT

· Staatsbürgerschaftsregelungen und Aufenthaltsregelungen für Investoren in der Europäischen Union

Berichterstatter:		Jean-Marc Roirant (Gruppe Vielfalt Europa – FR)

Referenzdokumente:	COM(2019) 12 final
EESC-2019-01674-00-00-AC

Kernaussagen

Der EWSA:

· unterstützt die Forderung des Europäischen Parlaments nach dem Auslaufen aller Regelungen für Investoren und fordert die Mitgliedstaaten auf, dieser Empfehlung zu folgen oder überzeugende Argumente und Fakten dafür vorzulegen, warum sie der Empfehlung nicht folgen;

· begrüßt, dass die Europäische Kommission eine Gruppe von Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten eingesetzt hat, um den Risiken entgegenzutreten, die die Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsregelungen für Investoren in der Europäischen Union mit sich bringen, und Einvernehmen über deren Mandat erzielt hat;

· empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, eine an das hohe Risikoprofil der Antragsteller angepasste Sorgfaltsprüfung ohne Beschränkung der Dauer durchzuführen;

· empfiehlt der Kommission, einen Koordinierungsmechanismus einzurichten, der es den Mitgliedstaaten ermöglicht, Informationen über erfolgreiche und abgelehnte Anträge auf Verleihung der Staatsbürgerschaft oder Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis auszutauschen;

· empfiehlt, dass alle Vertreter und Intermediäre, die Dienstleistungen für Antragsteller erbringen, den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche gemäß der 5. Geldwäscherichtlinie unterliegen;

· empfiehlt ferner, dass die EU alle Vertreter, die Dienstleistungen für Antragsteller erbringen, auffordert, sich akkreditieren zu lassen und einen Verhaltenskodex einzuhalten;

· räumt zwar ein, dass die Behörden möglicherweise spezialisierte Agenturen mit der Durchführung der erforderlichen Kontrollen beauftragen müssen, betont aber, dass die Hauptverantwortung für die Annahme oder Ablehnung von Antragstellern nach wie vor bei den Behörden liegen muss. Darüber hinaus müssen die Behörden Maßnahmen ergreifen, um Interessenkonflikte oder Bestechungsrisiken zu vermeiden;

· ist überzeugt davon, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen sollten, dass die Programme über solide Verwaltungs- und Überwachungsmechanismen verfügen und einer öffentlichen Kontrolle unterliegen.

Ansprechpartnerin: 	Annemarie Wiersma
(Tel.: 00 32 2 546 93 76 – E-Mail: AnneMarie.Wiersma@eesc.europa.eu)
[bookmark: _Toc15398233]
· Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Arbeitsverwaltungen (ÖAV)

Referenzdokumente:	Kategorie C-Stellungnahme
COM(2019) 620 final – 2019/0188 COD
EESC-2019-04339-00-01-AC

Kernaussagen

Da der EWSA dem Kommissionsvorschlag inhaltlich zustimmt und sich bereits in seiner Stellungnahme EESC-2019-01656-00-00-AC zu dieser Thematik geäußert hat, beschloss er, eine befürwortende Stellungnahme abzugeben und auf den Standpunkt zu verweisen, den er in der vorgenannten Stellungnahme vertreten hat.

Ansprechpartnerin: 	Triin Aasmaa
(Tel.: 00 32 2 546 95 24 – E-Mail: Triin.Aasmaa@eesc.europa.eu)



4. [bookmark: _Toc25840076]BERATENDE KOMMISSION FÜR DEN INDUSTRIELLEN WANDEL

· Inklusive Digitalisierung des Schienenverkehrs

Berichterstatter:		Alberto Mazzola (Gruppe Arbeitgeber – IT)
Ko-Berichterstatter: 	Guy Greivelding (Kat. 2 – LU)

Referenzdokument:	Initiativstellungnahme
EESC-2019-01835-00-01-AC

Kernaussagen

Die Digitalisierung hilft, den Personen- und Gütertransport im Schienenverkehr effizienter und komfortabler zu gestalten, birgt allerdings auch Cybersicherheitsrisiken für die Schienenverkehrssysteme. Der EWSA empfiehlt daher eine engere Zusammenarbeit zwischen der Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit und der Europäischen Eisenbahnagentur.

Der EWSA ist der Ansicht, dass die Einführung des Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems, Kernstück der EU-Strategie für die Digitalisierung des Schienenverkehrs, erheblich beschleunigt werden kann. Die erforderlichen Investitionen in Höhe von mehr als 100 Mrd. EUR sollen mithilfe einer gezielten Initiative der Kommission und einem erheblichen Einsatz von EU-Mitteln aufgebracht werden, flankiert durch die konkrete Unterstützung der Mitgliedstaaten und umfangreiches privates Kapital (InvestEU).

Der EWSA ruft die Schienenverkehrsanbieter dazu auf, mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln einen umfassenden und interoperablen Mobilitätsrahmen („Mobility-as-a-Service“ – MaaS) zu entwickeln, mit dem die Mobilität und der öffentliche Verkehr als Dienstleistung von allgemeinem Interesse für alle Bürger erschwinglich und zugänglich gemacht werden. Außerdem sollte ein offenes und unkompliziertes IT-System für den Vertrieb multimodaler Fahrscheine in Europa geschaffen werden. Der Schienenverkehr könnte das Rückgrat für die Entwicklung des Aspekts „Mobilität“ einer europäischen digitalen Identität bilden.

Der EWSA fordert die Europäische Transportarbeiter-Föderation, die Gemeinschaft der europäischen Bahnen und Infrastrukturgesellschaften und die European Rail Infrastructure Managers Association auf, im Rahmen des sozialen Dialogs in der EU einen proaktiven, transparenten Dialog z. B. in der Form eines „digitalen Fahrplans“ einzurichten und gemeinsame Initiativen zu lancieren, um die Auswirkungen der Automatisierung und der Digitalisierung zu ermitteln und zu antizipieren und ein hohes Maß an Beschäftigung und sozialen Garantien im Rahmen eines sozial gerechten Übergangs beizubehalten.

Der EWSA plädiert für die Einrichtung einer EU-Regulierungsstelle für den Schienenverkehr, die die Entwicklung des EU-Binnenmarktes für den Schienenverkehr begleitet und auch die digitale Frage abdeckt.

Ansprechpartner:	Adam Plezer
(Tel.: 00 32 2 546 86 28 – E-Mail: Adam.Plezer@eesc.europa.eu)

5. [bookmark: _Toc25840077]LANDWIRTSCHAFT, LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT

· Eine konstruktivere Rolle für die Zivilgesellschaft bei der Umsetzung von Umweltvorschriften

Berichterstatter:		Arnaud Schwartz (Gruppe Vielfalt Europa – FR)
Mitberichterstatter:	István Komoróczki (Gruppe Arbeitgeber – HU)

Referenzdokument:	Sondierungsstellungnahme
EESC-2019-00097-00-00-AC

Kernaussagen

Der EWSA betont wie schon in früheren Stellungnahmen, dass die Umweltvorschriften aufgrund des auf allen institutionellen Ebenen fehlenden politischen Willens nicht ordnungsgemäß umgesetzt werden.

Der EWSA ersucht die Kommission daher, auf EU-Ebene einen besseren Rahmen für die Einhaltung der Vorschriften zu entwickeln. Dazu ist ein transparenterer und konsequenterer Umgang mit Beschwerden und Verstößen erforderlich, aber auch die Erhöhung der personellen und finanziellen Mittel (z. B. im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens). Das Ziel besteht darin, die Umweltvorschriften der EU zu erläutern, zu überprüfen, ob sie richtig umgesetzt werden, sie zu evaluieren und ggf. die Gerichte bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Der EWSA befürwortet die Überprüfung der Umsetzung der Umweltpolitik, die unerlässlich ist, um eine Vielzahl von Umweltinformationen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel und Lebensqualität in Europa bereitzustellen. Allerdings erwartet er, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen nachkommen und die Standpunkte der zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Überprüfung der Umsetzung der Umweltpolitik und den länderspezifischen Berichten aufgreifen.

Zivilgesellschaftliche Umweltorganisationen und KMU sollten verstärkt einbezogen werden, um Informationen für Arbeitnehmer bereitzustellen und Bildung sowie Ausbildung im Umweltbereich zu gestalten und so ein grundlegendes öffentliches Verständnis dieser Frage zu gewährleisten.

Zur Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks und zur Stärkung der nachhaltigen Entwicklung fordert der EWSA die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Strategien für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen umfassend umzusetzen. Die Europäische Kommission sollte dies regelmäßig und unmittelbar überwachen und darüber hinaus vorschreiben, dass die Organisationen der Zivilgesellschaft bei umweltorientierten öffentlichen Ausschreibungen und bei der Auswertung der Angebote konsultiert werden. Außerdem sollte die Kommission vorschlagen, dass EU-Mittel eingesetzt werden können, um die positiven Auswirkungen des umweltorientierten öffentlichen Beschaffungswesens zu stärken.

Die EU muss dazu beitragen, lokale Entwicklungsmodelle einzurichten und auf dem Gebiet der EU einen weitreichenden Umweltschutz zu fördern. Aus diesem Grund muss die EU-Präsenz auf lokaler Ebene sichtbarer werden. Es geht darum, dass die EU-Mittel sinnvoll ausgegeben und die einschlägigen öffentlichen und privaten Interessenträger an der ordnungsgemäßen Umsetzung der Umweltvorschriften und der Umweltordnungspolitik beteiligt werden.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten die Umweltschutzorientierung der KMU und zivilgesellschaftlichen Organisationen nach 2020 stärker politisch, finanziell und fachlich unterstützen.

Ansprechpartner:	Conrad Ganslandt
(Tel.: 00 32 2 546 82 75 – E-Mail: Conrad.Ganslandt@eesc.europa.eu)

· Bericht der Kommission über Fortschritte bei der Umsetzung der EU-Forststrategie

Berichterstatter:		Andreas Thurner (Gruppe Vielfalt Europa – AT)
Mitberichterstatter:	Antonello Pezzini (Gruppe Arbeitgeber – IT)

Referenzdokumente:	COM(2019) 811 final
EESC-2019-00969-00-00-AC
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Der EWSA:

· dringt auf eine Aktualisierung der EU-Forststrategie nach 2020 mit einem Ausblick auf die Zeit bis 2050, um eine kohärente Umsetzung anerkannter politischer Verpflichtungen wie des strategischen Plans der Vereinten Nationen für die Wälder, der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und des Übereinkommens von Paris sicherzustellen. Die Bedeutung der Wälder, der Waldbewirtschaftung und der forstbasierten Industrien für die Verwirklichung dieser Ziele sollte in allen Sektoren anerkannt werden und zu einer optimierten sektorübergreifenden Zusammenarbeit führen;

· unterstreicht die Multifunktionalität der Wälder und stellt fest, dass der Klimawandel die Ökosystemleistungen bedroht. Eine gesunde Mischung aus Finanzinstrumenten ist entscheidend für die Fortführung von Investitionen in moderne Technologien sowie in Klima- und Umweltmaßnahmen, um die Multifunktionalität der Wälder zu stärken. In Bezug auf Privatwälder ist es entscheidend, dass die Eigentumsrechte gewahrt und Entscheidungen über die Wälder partnerschaftlich mit den Waldbesitzern getroffen werden;

· empfiehlt eine Bestandsaufnahme der Arbeitskräfte und eine Prognose des Arbeitskräftebedarfs in der europäischen Forstwirtschaft. Gute Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen sind eine Voraussetzung, um junge Menschen für den forstbasierten Sektor zu gewinnen;

· betont, dass alles darangesetzt werden muss, die globale Entwaldung zu bremsen, indem die nachhaltige Waldbewirtschaftung beispielsweise durch ein gesamteuropäisches Übereinkommen gestärkt, mehr lokal erzeugte Biomasse in Europa genutzt und der Übergang zu nachhaltigeren Verbrauchermustern unterstützt werden.

Ansprechpartner:	Conrad Ganslandt
(Tel.: 00 32 2 546 82 75 – E-Mail: Conrad.Ganslandt@eesc.europa.eu)

· Bewertung der Auswirkungen der GAP auf den Generationswechsel in der Landwirtschaft

Berichterstatterin:	Piroska Kállay (Gruppe Arbeitnehmer – HU)
Mitberichterstatter:	John Bryan (Gruppe Vielfalt Europa – IE)

Referenzdokument:	Informationsbericht
EESC-2019-02014-00-00-RI
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Als große Herausforderung wird in allen Mitgliedstaaten das landwirtschaftliche Einkommen genannt, wenn es um die Frage geht, wie der Agrarsektor für Junglandwirte attraktiver werden kann. Durchgängig wird das Problem des niedrigen Niveaus des landwirtschaftlichen Einkommens zur Sprache gebracht, ebenso wie der Unterschied zwischen dem Einkommen in der Landwirtschaft und dem Einkommen in anderen Bereichen der Gesellschaft in den gleichen überwiegend ländlichen Regionen.

Junglandwirte stimmen zu, dass die höchsten Erzeugungsstandards in der EU beibehalten werden müssen, sie sehen jedoch in der Einfuhr von Agrarerzeugnissen, die nicht den in der EU geltenden Standards entsprechen, eine Beeinträchtigung ihrer Fähigkeit, faire Preise und Erträge auf dem Markt zu erwirtschaften.

Die große Mehrheit der befragten Interessenträger ist der Ansicht, dass die Ergänzung ihres Einkommens durch die Direktzahlungen an Junglandwirte ein entscheidender Faktor für die Wahl eines landwirtschaftlichen Berufes ist. Sie sind der festen Überzeugung, dass die meisten Junglandwirte ohne diese zusätzliche Unterstützung nicht in den Beruf hätten eintreten können.

Ansprechpartner:	Arturo Iniguez
(Tel.: 00 32 2 546 87 68 – E-Mail: Arturo.Iniguez@eesc.europa.eu)

· Blaue Bioökonomie

Berichterstatter:		Simo Tiainen (Gruppe Vielfalt Europa – FI)
Mitberichterstatter:	Henri Malosse (Gruppe Arbeitgeber – FR)

Referenzdokument:	Sondierungsstellungnahme
EESC-2019-01573-00-00-AC

Kernaussagen

Unter dem Begriff der blauen Bioökonomie werden wirtschaftliche Tätigkeiten und Wertschöpfung auf der Grundlage einer nachhaltigen und intelligenten Nutzung erneuerbarer aquatischer Ressourcen und der einschlägigen Sachkompetenz zusammengefasst. Europa verfügt über ein enormes Fach- und Sachwissen und vielzählige Traditionen in den Bereichen Wasser, aquatische Ressourcen und blaue Bioökonomie. In Anbetracht des Potenzials und der Chancen der blauen Bioökonomie sind unternehmerische Aktivitäten in Europa auf diesem Gebiet jedoch nach wie vor eher verhalten.

Daher ist es notwendig, den guten Zustand und die biologische Vielfalt der Ozeane, Meere, Seen und Flüsse zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Dafür bedarf es großer Anstrengungen sämtlicher Interessenträger, u. a. der EU, nationaler und regionaler Institutionen, Hochschulen und Forschungszentren, aller in diesen Branchen (Fischerei und Tourismus) Tätigen sowie zivilgesellschaftlicher Organisationen.

Die Investitionen in die Bewirtschaftung der aquatischen Umwelt und der sanitären Einrichtungen müssen erhöht werden, um den Zugang zu und die nachhaltige Nutzung von sauberem Wasser und eine angemessene Sanitärversorgung für alle sicherzustellen.

Der EWSA appelliert an die EU und andere Akteure in der blauen Bioökonomie, dringend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen. Die Fischereiwirtschaft, Aquakultur und Algenzucht sind von entscheidender Bedeutung, um die nachhaltige Erzeugung aquatischer Lebensmittel in der EU zu steigern. Um klimaresistente aquatische Lebensmittelsysteme zu entwickeln, sind weitere Forschung und Innovationen erforderlich, bevor eine erfolgreiche Umsetzung möglich ist.

Um aus Fischnebenprodukten und -abfällen neue Produkte mit Mehrwert zu entwickeln, sind gemeinsame Anstrengungen von Hochschulen, Forschungszentren, NGO und dem Fischereisektor erforderlich. Neue Finanzierungsinstrumente sind erforderlich, um technische Innovationen und Dienstleistungen zu fördern. Durch die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt von Meeren, Seen und Flüssen werden sich neue Chancen für vor allem die Wirtschaft ergeben, auch für Familien- und Kleinbetriebe auf lokalen Märkten.

Die Europäische Union wird aufgefordert, im Rahmen von Sensibilisierungs- und Bildungsmaßnahmen Forschung sowie die Nutzung und den Austausch des Wissens zu fördern, über das Gemeinschaften in Küsten- und Binnenwassergebieten verfügen. Dadurch könnten eine umweltschonende Bewirtschaftung wie auch die Schaffung europäischer Ausbildungsnetze in diesem Bereich ermöglicht werden. Die EU sollte ferner die für die Landwirtschaft relevante Wasserknappheit thematisieren.

Der EWSA regt an, die blaue Bioökonomie zu einem Schwerpunktbereich der EU-Politik und der Zusammenarbeit mit Nachbarländern sowie im Rahmen der UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDG) und der Klimaschutzziele des Übereinkommens von Paris zu machen. Er schlägt diesbezüglich vor, dass der Rat der EU und das EP die Kommission beauftragen, eine Reihe von Pilotmaßnahmen in den verschiedenen Meeres- und Aquakulturgebieten der EU einzuleiten. Ein Verwaltungsausschuss sollte eingesetzt werden, dem Vertreter der Mitgliedstaaten, Regionen und Interessenträger angehören.

Ansprechpartnerin:	Maarit Laurila
(Tel.: 00 32 2 546 97 39 – E-Mail: Maarit.Laurila@eesc.europa.eu)

· Umsetzung des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft

Berichterstatter:		Peter Schmidt (Gruppe Arbeitnehmer – DE)

Referenzdokumente:	COM(2019) 190 final
EESC-2019-02306-00-00-AC
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Der EWSA begrüßt den Bericht der Kommission über die Umsetzung des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft und insbesondere, dass darin die entscheidende Rolle anerkannt wird, die die Einbeziehung der Interessenträger beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft spielt. Darüber hinaus befürwortet der Ausschuss das Vorhaben, im Einklang mit den politischen Leitlinien der gewählten Kommissionspräsidentin von der Leyen einen europäischen Grünen Deal für Europa ins Leben zu rufen und einen neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft mit Schwerpunkt auf bestimmten Branchen wie Textilien und Bauwesen vorzuschlagen.

Die Europäische Plattform der Interessenträger für die Kreislaufwirtschaft bringt die einschlägigen Stakeholder in Europa an einen Tisch. Die Plattform, eine gemeinsame Initiative des EWSA und der Europäischen Kommission, wurde 2017 auf Empfehlungen hin gegründet, die der Ausschuss in seiner Stellungnahme zum Kreislaufwirtschaftspaket vorgebracht hatte. Das partnerschaftliche Vorgehen der beiden Institutionen war mitbestimmend für den Erfolg der Plattform. Diese Partnerschaft muss fortgeführt und bei einem etwaigen neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft vertieft werden, damit zivilgesellschaftliche Akteure an zentraler Stelle an der Umstellung mitarbeiten können. Aus Sicht des EWSA ist die Plattform von großer Bedeutung für die Einbeziehung der Interessenträger – diese Rolle sollte auch künftig fortgeführt und gestärkt werden.

Um der wachsenden Bedeutung und Vielschichtigkeit der Kreislaufwirtschaft Rechnung zu tragen, sollten der Koordinierungsgruppe, die die Plattform unterstützt, in der nächsten Mandatsperiode auch andere wichtige Interessenträger (z. B. Vertreter der Jugend und des Finanzsektors) angehören und ihre Mitglieder zur Entwicklung künftiger Szenarien zur Stärkung der Verbindungen zwischen den verschiedenen Bereichen beitragen, regelmäßiger zusammentreten und auch in Foren, die über den Kreis der Akteure der Kreislaufwirtschaft hinausgehen, als Botschafter für die Plattform auftreten.

Der EWSA betont, dass der Übergang zur Kreislaufwirtschaft nun auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene vorangetrieben werden muss, um ihn inklusiv zu gestalten. Es ist wichtig, dass die Maßnahmen auf lokale Belange zugeschnitten sind und sich örtliche Stärken zunutze machen. Mit einem dezentralen Ansatz lässt sich besonders gut feststellen, inwieweit die Kreislaufwirtschaft zur Lebensqualität der Bürger beiträgt. Der EWSA empfiehlt, ein Citizen Insights Panel (Gruppe für Bürgerkompetenz) zu schaffen, das das Verhalten der Bürger sowie Beweggründe und Hindernisse für kreislauforientierte Lösungen analysiert.

Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Umstellung auf die Kreislaufwirtschaft sind darüber hinaus das Verständnis und die Beteiligung der Verbraucher. Mit der Einführung eines Kreislaufwirtschaftssiegels könnten die Wende beschleunigt und die Verbraucher dabei unterstützt werden, eine nachhaltige Wahl zu treffen, sie sollte allerdings von einer europaweiten Kommunikationskampagne flankiert werden. Auch der Aufbau von Kapazitäten trägt entscheidend dazu bei, dass die Interessenträger den Übergang der EU zur Kreislaufwirtschaft verstehen und sich zu eigen machen.

Ansprechpartnerin:	Monica Guarinoni
(Tel.: 00 32 2 546 81 27 – E-Mail: Monica.Guarinoni@eesc.europa.eu)
[bookmark: _Toc8218613]

6. [bookmark: _Toc25840078]VERKEHR, ENERGIE, INFRASTRUKTUREN, INFORMATIONSGESELLSCHAFT

· Integrierte nationale Energie- und Klimapläne

Berichterstatter:		Tommaso Di Fazio (Gruppe Vielfalt Europa – IT)

Referenzdokumente: 	COM(2019) 285 final
EESC-2019-03626-00-01-AC
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Der EWSA begrüßt die Initiative der Europäischen Kommission zur Bewertung der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Entwürfe der nationalen Energie- und Klimapläne. Damit wird das vom Rat und Europäischen Parlament im Dezember 2018 ins Leben gerufene neue Governance-Modell angewendet. Dieses soll die Energie- und Klimawende im Rahmen eines interaktiven Dialogs auf mehreren Ebenen unter umfassender Beteiligung der Zivilgesellschaft und der öffentlichen und privaten Akteure auf lokaler und regionaler Ebene sicherstellen. Die EU hat mit den konkreten nationalen Energie- und Klimaplänen als erstes großes globales Wirtschaftssystem einen rechtsverbindlichen Rahmen für die Erfüllung der mit dem Übereinkommen von Paris von 2015 (COP 21) und mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen eingegangenen Verpflichtungen angenommen.

Ansprechpartner:	Alessandro Rizzi
(Tel.: 00 32 2 546 86 79 – E-Mail: Alessandro.Rizzi@eesc.europa.eu)



7. [bookmark: _Toc25840079]AUSSENBEZIEHUNGEN

· Die Rolle der Handels- und Investitionspolitik der EU bei der Verbesserung der Wirtschaftsleistung der EU

Berichterstatter:		Jonathan Peel (Gruppe Arbeitgeber – UK)
Tanja Buzek (Gruppe Arbeitnehmer – DE)

Referenzdokument:	Initiativstellungnahme
EESC-2019-02162-00-00-AC
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Der EWSA möchte der neuen Europäischen Kommission und dem neuen Europäischen Parlament die Empfehlungen nahebringen, die er in letzter Zeit in einer Reihe von Stellungnahmen zu handels- und investitionspolitischen Fragen der EU formuliert hat. Er spricht sich nachdrücklich dafür aus, diese in eine etwaige neue Handelsstrategie aufzunehmen.

Die Handels- und Investitionspolitik der EU steht auf dem Prüfstand und wird politisch mehr denn je hinterfragt. Es muss der EU gelingen, einen ausreichenden internen Konsens dafür herzustellen, dass sie weiterhin vorteilhafte und dynamische Handelsvereinbarungen auf der ganzen Welt aushandeln kann. Dazu muss sie eine progressive Handelsagenda fördern, die auf dem Schutz grundlegender Umwelt-, Sozial- und Verbraucherstandards und -rechte beruht.

Zunächst ist es aus Sicht des EWSA entscheidend wichtig, dass die EU dafür sorgt, dass der Binnenmarkt und der Euro-Raum reibungslos und fair funktionieren. Dieses Ziel muss mit einem sehr breiten Spektrum von Einzelmaßnahmen verfolgt werden, die vom Verkehrs- und Energiebereich bis zu einer besseren Integration von Dienstleistungen reichen und einen rechtlich fundierten und sozial abgesicherten Rahmen für die weitere Entwicklung der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz bieten. Dazu gehören auch ausgewogene EU-Vorschriften und -Maßnahmen, durch die Bedingungen gefördert werden, damit die Unternehmen bei der Entwicklung und Anwendung neuer, zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit nötiger Technologien eine führende Rolle spielen können, während sie zugleich das Wachstum und gute Arbeitsplätze als Teil eines gerechten Übergangs sichern.

Der EWSA fordert die neue Kommission auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit „Horizont Europa“ ein wirkungsvoller, belastbarer und tragkräftiger Nachfolger von Horizont 2020 wird.

Die Förderung und Entwicklung von sozialen Kompetenzen ist ebenfalls von grundlegender Bedeutung. Nach Auffassung des EWSA muss schwerpunktmäßig Unterstützung dafür geboten werden, dass individuelle Fähigkeiten durch lebenslanges Lernen, eine stärkere Akzentuierung der Mehrsprachigkeit und durch einfach adaptierbare Schulungsprogramme leicht angepasst werden können, statt vergeblich zu versuchen, Menschen in bessere Computer zu verwandeln.

Der Bedarf und das Potenzial von KMU müssen in jedem Politikfeld mitbedacht werden, um ihnen Zugang zu Finanzmitteln und anderen Ressourcen zu verschaffen und sie in ihrer Entwicklungsfähigkeit zu unterstützen.

Bezüglich der aktuellen Funktionsweise des Handels bekräftigt der EWSA seine Forderung an die EU, in Unterstützung der Welthandelsorganisation eine weltweite Vorreiterrolle bei der Förderung von Regeln zur Realisierung einer fortschrittlichen, fairen und nachhaltigen Handelspolitik zu übernehmen. Sie muss bei der Reform der WTO weiterhin eng mit anderen Akteuren zusammenarbeiten, gerade auch um Regeln dafür aufzustellen, dass die Länder die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) beachten und umsetzen. Hier sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten ihren Einfluss und ihre Vertretung in den verschiedenen WTO-Ausschüssen nutzen, insbesondere in den neuen Bereichen wie Handel und menschenwürdige Arbeit.

Nach Auffassung des EWSA ist es entscheidend, dass die Handels- und Investitionspolitik der EU alle wesentlichen Folgen der Marktöffnung berücksichtigt und negative Auswirkungen, einschließlich der Sozial- und Übergangskosten, so weit wie möglich begrenzt. Durch den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung müssen in jedwedem mehrjährigen Finanzrahmen ausreichende Mittel bereitgestellt werden, um negative Auswirkungen des Handels abzufedern. Sämtliche seine Anwendung begrenzenden Faktoren und Kriterien sollten überdacht werden.

Der EWSA hebt erneut hervor, dass Handelsvereinbarungen keine Elemente enthalten dürfen, die den politischen Spielraum der Staaten, eine nach ihrem Ermessen sinnvolle Regulierung vorzunehmen, einschränken.

Der EWSA bekräftigt seine Überzeugung, dass die Durchsetzung eines verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns (Responsible Business Conduct, RBC) durch die Handelspolitik von wesentlicher Bedeutung ist, um die globale Handelsposition der EU zu stärken und die Nachhaltigkeit zu unterstützen.

Der EWSA fordert die neue Kommission auf, ihre horizontalen Bestimmungen über den grenzüberschreitenden Datenverkehr und den Schutz personenbezogener Daten in Handels- und Investitionsabkommen der EU zu bekräftigen.

Der EWSA hält eine grundlegendere politische Debatte über die Rolle von Handel und Investitionen für notwendig, um deren Triebkräfte und wirtschaftliche Auswirkungen besser zu verstehen. Die Politikbewertung der EU muss sich stärker auf die Bewertung der qualitativen Elemente von Handelsabkommen konzentrieren und die Zivilgesellschaft und den EWSA daran umfassend beteiligen.
 
Der EWSA spricht sich erneut nachdrücklich dafür aus, dass der Europäische Auswärtige Dienst ein stärkeres Bewusstsein für Handelsfragen entwickelt. Desgleichen wiederholt der EWSA seine Forderung nach einer engeren, kohärenteren und transparenteren Zusammenarbeit zwischen der GD Handel und anderen Generaldirektionen, insbesondere DEVCO und EMPL.

Der EWSA fordert, den Dialog mit der Zivilgesellschaft über handels- und investitionspolitische Fragen während der Verhandlungen und danach erheblich zu intensivieren und ihre Überwachungsrolle zu stärken. Dieser Dialog muss auf der Grundlage erhöhter Transparenz und laufender Verbesserungen organisiert werden.

Der EWSA hat von Anfang an den Stellenwert der nachhaltigen Entwicklung in der Mitteilung „Handel für alle“ begrüßt, insbesondere in Bezug auf die Menschenrechte, die sozialen Rechte und die Umwelt. Er hat sich für die Aufnahme von Kapiteln über Handel und nachhaltige Entwicklung (Trade and Sustainable Development, TSD) in alle Handelsabkommen der neuen Generation ausgesprochen. Sie müssen bei der Förderung der Handels- und Investitionspolitik der EU eine zentrale Rolle spielen. Damit diese Verpflichtungen, den Unternehmen der EU auf dem Weltmarkt gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewähren, realisiert werden, ist jetzt die effektive Durchsetzbarkeit von zentraler Bedeutung.

Der EWSA hat bereits früher empfohlen, eine spezielle Klausel zur Förderung der Nachhaltigkeitsziele in alle künftigen Mandate für TSD-Kapitel aufzunehmen und gemäß dem Pariser Übereinkommen nun auch den Klimaschutz als integralen Bestandteil der EU-Werte aufzufassen.

Die Zunahme der Handelsströme wird zu einem weiteren Anstieg des Verkehrs führen, dessen Treibhausgasemissionen bereits jetzt besonders hoch sind. Der EWSA fordert daher zum einen, alle Verkehrsträger zum Bestandteil einer erweiterten nachhaltigen und gerechten Verkehrspolitik zu machen. Zum anderen muss eine klare politische Verknüpfung zwischen Handel und Verkehr hergestellt werden, gerade auch zur Erreichung der diesbezüglichen SDG-Verpflichtungen.

Ansprechpartnerin:	Sara Nanino
(Tel.: 00 32 2 546 88 78 - E-Mail: Sara.Nanino@eesc.europa.eu)


8. [bookmark: _Toc25840080]UNTERAUSSCHUSS


· Niemanden bei der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zurücklassen

Berichterstatter:		Peter Schmidt (Gruppe Arbeitnehmer – DE)
Mitberichterstatter:	Lutz Ribbe (Gruppe Vielfalt Europa – DE)

Referenzdokument:	Initiativstellungnahme
EESC-2019-02446-00-01-AC
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Mit den UN-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) werden die Weichen für eine bessere und nachhaltigere Zukunft für alle gestellt. Im Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsziele steht die Verpflichtung, auf dem Entwicklungspfad hin zu Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit „niemanden zurückzulassen“ und „diejenigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen“ sowie kein Ziel als erfüllt anzusehen, dass nicht für alle erfüllt ist.

Der EWSA ist der Auffassung, dass die sozialen Fragestellungen in Synergie mit den ökologischen und wirtschaftlichen Anliegen in Angriff genommen werden sollten. Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in der EU erfordert die Zusammenführung der sozialen mit der wirtschaftlichen und ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit, um so einen systemischen Wandel zu bewirken und das in den aktuellen EU-Strategien vorherrschende Schubladendenken zu überwinden. Es ist unbestreitbar sinnvoll, bei der Festlegung von Maßnahmen und Strategien von der mehrdimensionalen Perspektive der Agenda 2030 auszugehen. Die Bewältigung der sozialen Frage ist für die Umsetzung dieser Agenda entscheidend. Soziale Fragen wie auch die regionale Kohäsion wurden bisher – verglichen mit der ökologischen wie auch der ökonomischen Dimension – eher als separater Politikbereich denn als wirklich integraler Bestandteil der Nachhaltigkeitspolitik verstanden.

Der Übergang zu einer nachhaltigen, CO2-neutralen und ressourcenschonenden Wirtschaft erfordert einen grundlegenden Wandel unserer Gesellschaft und Wirtschaftsweise, der Chancen, aber auch Risiken birgt. Niemanden zurücklassen bedeutet, dass alle Mitglieder der Gesellschaft und insbesondere diejenigen, die weiter zurückliegen, eine echte Chance haben, die Möglichkeiten für sich zu nutzen, und dass sie gut für die Bewältigung der Risiken gerüstet sind. Um dies zu erreichen, bedarf es einer aktiven Politik. Niemanden zurücklassen beinhaltet auch, dass möglichst vielen Menschen eine aktive bürgerschaftliche Teilhabe ermöglicht wird, damit sie umfassend am Wandel mitwirken können.

Mit Blick auf die Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele und des Ziels, niemanden zurückzulassen, ruft der EWSA die Europäische Kommission, das Parlament, den Rat und die Mitgliedstaaten auf,

· im Rahmen einer übergreifenden „EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung bis 2050“ einen europäischen Grünen und Sozialen Deal zu schließen; systematisch die möglichen negativen/positiven Nebeneffekte des Wandels für die europäische Bevölkerung (insbesondere für arme und benachteiligte Bevölkerungsgruppen) und für strukturschwache Regionen zu bewerten und ein besseres Verständnis der generationenübergreifenden Schrittmacher für Nachhaltigkeit und Ursachen für Ungleichheit zu entwickeln;

· angemessene Governancestrukturen und -instrumente zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele und des europäischen Grünen und Sozialen Deals einzurichten, bspw. unter Nutzung des Europäischen Semesters, einer besseren Rechtsetzung und des MFR sowie des Kohäsions- und Sozialfonds als Motoren des Wandels;

· ein breiteres Verständnis des „gerechten Wandels“ (über den Kohleausstieg hinaus) zu entwickeln und die europäische Säule sozialer Rechte zu seiner Unterstützung umfassend umzusetzen sowie gleichzeitig die Reform der Umverteilungssysteme (maßgeschneiderte Besteuerung, Sozialschutz sowie nachhaltige und soziale Investitionen) voranzutreiben und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wie auch die Geschlechtergleichstellung zu fördern;

· gleiche Rechte und Chancen für alle beim Zugang zu angemessener allgemeiner und beruflicher Bildung sicherzustellen;

· Hindernisse für die aktive Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern, die nicht über das notwendige Finanz- und Sozialkapital, die erforderlichen Kenntnisse und Informationen sowie Möglichkeiten zur Wahrnehmung von Chancen verfügen, auszuräumen;

· Maßnahmen einzuleiten, die sowohl den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen als auch dem Umweltschutz dienen, z. B. Luftreinhaltungspläne mit besonderem Augenmerk auf benachteiligten Gruppen, eine sozial-ökologische Wohnungspolitik usw.;

· im Rahmen der Nachhaltigkeitswende eine kollaborative Sozialwirtschaft zu fördern (z. B. Kompetenzen, Kreislaufwirtschaft, Energiewende, Unterstützung von Genossenschaften);

· Unterstützung für KMU bereitzustellen, damit sie die Wende erfolgreich meistern und durch besseren Zugang zu Kompetenzen, Finanzen, Innovation und Technologie eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit erreichen können;

· die Schaffung guter Arbeitsplätze zu fördern;

· eine Strategie zu entwickeln, um die Inklusivität, Resilienz und Nachhaltigkeit sowohl der Städte als auch der ländlichen Gemeinschaften zu verstärken;

· Klimaschutz und -anpassung in Europa zu unterstützen, um der Wüstenbildung, Wasserverknappung und Bevölkerungsabwanderung entgegenzuwirken;

· dafür zu sorgen, dass junge Menschen und künftige Generationen gehört und ernst genommen und ihre Anliegen bei Nachhaltigkeitsentscheidungen berücksichtigt werden;

· eine nachhaltige Handelspolitik zu fördern, bei der die positiven und negativen sozialen und ökologischen externen Effekte des Handels internalisiert werden.

Ansprechpartnerin:	Monica Guarinoni
(Tel.: 00 32 2 546 81 27 – E-Mail: Monica.Guarinoni@eesc.europa.eu)
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